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b)  
Die Firma DSI – Dr.-Ing. Schmolke Immobilien GmbH, Köln 
wird für den Zeitraum vom 01.09.2024 bis zum 31.12.2028 zum Verwalter bestellt. 
 
Die Höhe der Vergütung für die im Verwaltervertrag benannten Grundleistungen beträgt für den 
ersten Bestellungszeitraum vom 01.09.2024 bis 31.12.2025 Euro 30.022,26 pro Monat brutto, 
und zwar 26,12 € brutto pro Wohn-/Gewerbeeinheit und 3,99 € brutto pro. Garageneinheit jeweils 
pro Monat. 
Für den Zeitraum der vorgenannten Verwalterbestellung soll der Verwaltervertrag in der den 
Eigentümern bekannten Fassung (Stand: 24.02.2024) mit sich aus bis zum heutigen Tag 
nachverhandelten und vom anwesenden Verwalter angenommenen die Gemeinschaft der 
Eigentümer überwiegend begünstigenden positiven Änderungen, die in ihren wesentlichen 
Eckpunkten/Grundzügen in der Versammlung heute dargelegt wurden und als Anlage zur 
Niederschrift dieser Eigentümerversammlung genommen werden, abgeschlossen werden.  
Die Unterzeichnung des Verwaltervertrages erfolgt durch den Vorsitzenden des 
Verwaltungsbeirats, als Vertreter der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer.  
 

Ja-Stimmen:      158 Nein-Stimmen:    196 Enthaltungen:     31 

 

Die erforderliche Mehrheit wurde nicht erreicht. 

c)  

Die Firma ecowo GmbH, Gelsenkirchen   
wird für den Zeitraum vom 01.09.2024 bis zum 31.12.2028 zum Verwalter bestellt. 

Die Höhe der Vergütung für die im Verwaltervertrag benannten Grundleistungen beträgt für den 
ersten Bestellungszeitraum vom 01.09.2024 bis 31.12.2025 Euro 40.775,70 pro Monat brutto,  
und zwar 35 € brutto pro Wohn-/Gewerbeeinheit und 5,95 € brutto pro. Garageneinheit, jeweils pro 
Monat. 
Für den Zeitraum der vorgenannten Verwalterbestellung soll der Verwaltervertrag abweichend von 
der den Eigentümern bekannten Fassung (Stand: 02.02.2024) nach den Eckpunkten/Grundzügen 
des aufgrund anwaltlicher Beratung erstellten und in der heutigen Sitzung vorliegenden 
Mustervertragsvorlage (Mustervorlage WEG UNI-Center, Stand: 23.02.24) mit den inhaltlichen vom 
anwesenden Verwalter angebotenen und in der heutigen Sitzung in ihren wesentlichen 
Eckpunkten/Grundzügen vorgestellten für die Gemeinschaft der Eigentümer ungünstigeren 
Änderungen abgeschlossen werden.  
Die Unterzeichnung des Verwaltervertrages erfolgt durch den Vorsitzenden des 
Verwaltungsbeirats, als Vertreter der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. 
 

Ja-Stimmen:      11 Nein-Stimmen:    338 Enthaltungen:     36 

Die erforderliche Mehrheit wurde nicht erreicht. 

 

d) 

die Firma GRUVA Grundverwaltung GmbH, Düsseldorf hat ihr Angebot zurückgezogen 

 

e) 

Die Firma Reanovo Köln GmbH, Köln 

wird für den Zeitraum vom 01.09.2024 bis zum 31.12.2028 zum Verwalter bestellt. 

Die Höhe der Vergütung für die im Verwaltervertrag benannten Grundleistungen beträgt für den 
ersten Bestellungszeitraum vom 01.09.2024 bis 31.12.2025 Euro 31.786,82 pro Monat brutto.  
Für den Zeitraum der vorgenannten Verwalterbestellung soll der Verwaltervertrag in der den 
Eigentümern bekannten Fassung (Stand:08.02.2024) mit sich aus bis zum heutigen Tag 
nachverhandelten und vom anwesenden Verwalter angenommenen die Gemeinschaft der 
Eigentümer überwiegend begünstigenden positiven Änderungen, die in ihren wesentlichen 
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Abstimmungsergebnisse:  

Ja-Stimmen:       136 Nein-Stimmen:       179 Enthaltungen:       63 

Damit wurde der Geschäftsordnungsantrag auf Nichtbefassung stimmenmehrheitlich abgelehnt. 

Der Versammlungsleiter verkündet die Abstimmungsergebnisse. 
 
Herr Amaya zieht seinen Antrag zurück. 

7.5      : Freigabe von Mitteln für den AK Gestaltung 

7.5.1 : Beschluss über künftige Freigaben von Mitteln für den AK Gestaltung 

Einleitende Begründung: 
Dem neu gewählten Beirat ist es ein Anliegen, die Mittel der WEG wirtschaftlich, transparent und nicht ohne 
Zustimmung der WEG zu verausgaben. 
Im Zusammenhang mit der Arbeit des AK Gestaltung können Ausgaben für beispielsweise studentische 
Wettbewerbe, kleinere Aufträge oder auch Bewirtung anfallen. 

Wir möchten Sie darum ersuchen, Mittel von bis zu 3.000 Euro im Jahr für solche Zwecke freizugeben, die 
mit Zustimmung des Beirats für die oben beschriebenen Zwecke verausgabt werden können. Dies nur, wenn 
auch ein tatsächlicher Bedarf besteht.   

Sodann stimmt die Eigentümergemeinschaft bei 372 abgegebenen Stimmen wie folgt ab: 

Die Gemeinschaft der Eigentümer beschließt, Mittel i.H.v. bis zu 3.000 Euro pro Jahr für sachliche 
Aufwendungen des Arbeitskreises Gestaltung freizugeben. Die Aufwendung der Mittel bedarf jeweils 
der Zustimmung des Verwaltungsbeirats. (Beschluss 18/2024) 

Ja-Stimmen:       344 Nein-Stimmen:       19 Enthaltungen:         9 

Damit ist der Beschluss stimmenmehrheitlich angenommen. 

Der Versammlungsleiter verkündet den Beschluss und das Abstimmungsergebnis. 

7.5.2 : Freigabe von Mitteln für die Preisgelder des bereits am 05.02.2024 erfolgtem studentischen 
Wettbewerb (Fassadengestaltung)  

 
Einleitende Begründung: 

Im Rahmen einer Ausschreibung des Arbeitskreises Gestaltung, wurde ein Studentischer Wettbewerb, mit 
der Fachhochschule Köln, ausgeschrieben. Hierzu haben die Studenten, 8 Teilnehmer, ihre Arbeiten / 
Entwürfe am 05.02.2024, im Foyer des Uni-Center, vorgestellt. 

Hierfür wurde unter den Studenten ein Preisgeld ausgelobt. Die Kosten dieser Preisgelder beliefen sich auf 
€ 3.000,00.  

Die Jury hat die Preisgelder nach Beratung verteilt. 

Sodann stimmt die Eigentümergemeinschaft bei 378 abgegebenen Stimmen wie folgt ab: 

Die Gemeinschaft der Eigentümer beschließt, die Freigabe von 3.000 Euro für die Preisgelder des bereits 
am 05.02.2024 erfolgtem studentischen Wettbewerb. (Beschluss19/2024) 

Ja-Stimmen:       311 Nein-Stimmen:          16 Enthaltungen:         51 

Damit ist der Beschluss stimmenmehrheitlich angenommen. 

Der Versammlungsleiter verkündet den Beschluss und das Abstimmungsergebnis. 
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